
TN 00400042/1.01 Seite 1 / 1

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-0
Hausadresse: Moltkestraße 13 - 31, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-500
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

01.2002

1. Gegenstand der Ergänzungsklauseln
(a) Diese Ergänzungsklauseln dienen zur Ergänzung und Abänderung der

„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der JUMO GmbH & Co. KG im
folgenden „AGB“ genannt - nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen.

(b) Gegenstand dieser Ergänzungsklauseln ist Software, die regelmäßig
als Teil eines Produktes mit überlassen wird.

(c) Mit diesen Ergänzungsklauseln übernimmt der Lieferer keine Verpflich-
tung zur Erbringung von Software-Serviceleistungen. Solche bleiben
einer gesonderten Vereinbarung vorbehalten.

2. Gefahrübergang
Ergänzend zu Ziff. 5.3 AGB gilt:
Bei Überlassung von Software mittels elektronischer Kommunikations-
medien (z.B das Internet) geht die Gefahr über, wenn die Software den
Einflussbereich des Lieferers (z. B. seinen Server beim Download) ver-
lässt.

3. Haftung für Datenverlust
Ergänzend zu Ziff. 9 AGB gilt:
Verursacht ein Mangel der überlassenen Software beim Besteller einen
Verlust oder eine Beschädigung von Daten und Programmen, so haftet
der Lieferer nur in dem aus Ziff. 9.1 bis 9.7 AGB ersichtlichen Rahmen.

4. Dokumentation
Eine zu einer Software gehörenden Dokumentation erwirbt der Bestel-
ler getrennt von der Software, es sei denn, aus der Auftragsbestäti-
gung ergibt sich, dass die Dokumentation zusammen mit der Software
geliefert wird.

5. Einfachlizenz
(a) Dem Besteller werden die gemäß Auftragsbestätigung oder Software-

Produktschein vereinbarten Nutzungsrechte an der Software einge-
räumt.

(b) Der Lieferer räumt dem Besteller das zeitlich unbegrenzte und nicht
ausschließliche Recht ein, die Software mit den gegebenenfalls in der
Auftragsbestätigung oder in dem Software-Produktschein genannten
Geräten zu nutzen, wobei jede dem Besteller überlassene Software
zeitgleich nur auf jeweils einem Gerät genutzt werden darf (Einfachli-
zenz). Bestehen bei einem Gerät mehrere Arbeitsplätze, an denen die
Software selbständig genutzt werden kann, so erstreckt sich die Ein-
fachlizenz nur auf einen Arbeitsplatz.

(c) Der Besteller darf von der Software Vervielfältigungen erstellen, die
ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden dürfen (Siche-
rungskopien). Im übrigen darf der Besteller die Software nur im Rah-
men einer Mehrfachlizenz vervielfältigen.

(d) Der Besteller ist nicht berechtigt, die Software zu ändern, zurück zu
entwickeln, zu übersetzen oder Teile herauszulösen. Der Besteller darf
alphanumerische und sonstige Kennungen von den Datenträgern nicht
entfernen und hat sie auf Sicherungskopien unverändert zu übertra-
gen.

(e) Der Lieferer räumt dem Besteller das widerrufliche Recht ein, die dem
Besteller übertragenen Nutzungsrechte auf Dritte weiter zu übertragen.
Hat der Besteller die Software zusammen mit einem Gerät erworben,
so darf er die Software nur zusammen mit diesem Gerät zur Nutzung
an Dritte weitergeben. Der Besteller hat mit dem Dritten eine schriftli-
che Vereinbarung zu treffen, nach der sich der Dritte den Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag unterwirft. Überlässt der Besteller die Software
einem Dritten, so ist der Besteller für die Beachtung etwaiger Aus-
fuhrerfordernisse verantwortlich und hat den Lieferer insoweit von Ver-
pflichtungen freizustellen.

6. Mehrfachlizenz
(a) Zur Nutzung der Software an mehreren Geräten oder an mehreren

Arbeitsplätzen zeitgleich bedarf der Besteller einer Mehrfachlizenz.
Voraussetzung für eine Mehrfachlizenz ist die Einräumung einer Ein-
fachlizenz zuzüglich einer schriftlichen Bestätigung des Lieferers über
die Anzahl der zulässigen Vervielfältigungen, die der Besteller von der
mit der Einfachlizenz überlassenen Software erstellen darf. Im Rahmen
der Mehrfachlizenz steht dem Besteller das zeitlich unbegrenzte, nicht
ausschließliche und nicht übertragbare Recht zu, die in der schriftli-
chen Bestätigung genannte Anzahl von Vervielfältigungen zu erstellen
sowie die erstellten Vervielfältigungen gemäß den Regelungen für Ein-
fachlizenzen zu nutzen und Dritten zur Nutzung zu überlassen. 

(b) Der Nutzung der Software an mehreren Geräten gleichzeitig steht die
Nutzung in Netzwerken an mehreren Arbeitsplätzen gleich, ohne dass
hierbei eine Vervielfältigung der Software erfolgt (Netzwerklizenz). 

Die Regelungen für Mehrfachlizenzen gelten für Netzwerklizenzen ent-
sprechend. Die Anzahl der zulässigen Arbeitsplätze entspricht dabei
der Anzahl der zulässigen Vervielfältigungen.

(c) Der Besteller wird die ihm vom Lieferer zusammen mit der Mehrfachli-
zenz übermittelten Hinweise zur Vervielfältigung beachten. Der Bestel-
ler hat Aufzeichnungen über den Verbleib aller Vervielfältigungen zu
führen und dem Lieferer auf Verlangen vorzulegen. Der Besteller hat
alphanumerische uns sonstige Kennungen der Datenträger auf alle
Vervielfältigungen unverändert zu übertragen.

7. Gewährleistung

Ergänzend zu Ziff. 10 AGB gilt:

(a) Lieferer und Besteller stimmen darin überein, dass es nicht möglich ist,
Software so zu entwickeln, dass sie für alle Anwendungsbedingungen
fehlerfrei ist. Als Mangel der Software gelten solche vom Besteller
nachgewiesene, reproduzierbare und - soweit der Mangel nicht im
Fehlen einer garantierten Beschaffenheit besteht - nicht unerhebliche
Abweichungen von der dazugehörigen Dokumentation, die in der dem
Besteller zuletzt überlassenen Version auftreten. Der Besteller ist ver-
pflichtet, dem Lieferer nachprüfbare Unterlagen über Art und Auftreten
von Abweichungen von der Dokumentation zur Verfügung zu stellen
und bei der Eingrenzung von Fehlern mitzuwirken. Die Gewährleistung
erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Abweichen von den für das
Programm vorgesehenen und in der Dokumentation angegebenen Ein-
satzbedingungen verursacht werden.

(b) Sind gelieferte Datenträger mangelhaft, so kann der Besteller nur ver-
langen, dass der Lieferer die fehlerhaften durch fehlerfreie Exemplare
ersetzt.

(c) Im übrigen hat der Lieferer nach seiner Wahl durch Überlassung eines
neuen Ausgabestandes (Update) den Fehler zu beseitigen oder eine
neue Version (Upgrade) als Ersatz zu überlassen. Bis zur Überlassung
eines Update bzw. Upgrade stellt der Lieferer dem Besteller eine Zwi-
schenlösung zum Umgehen des Fehlers bereit, wenn dies bei ange-
messenem Aufwand möglich ist und der Besteller wegen des Fehlers
unaufschiebbare Aufgaben nicht mehr bearbeiten kann. Schlägt die
Fehlerbeseitigung fehl, hat der Besteller das Recht, zu mindern oder
vom Vertrag zurückzutreten. Hat der Lieferer dem Besteller eine Mehr-
fachlizenz eingeräumt, darf der Besteller von dem als Ersatz überlasse-
nen Upgrade eine der Mehrfachlizenz entsprechende Anzahl von
Vervielfältigungen erstellen.

(d) Die Feststellung und Beseitigung des Fehlers erfolgen nach Wahl des
Lieferers beim Besteller oder beim Lieferer. Wählt der Lieferer eine Feh-
lerbeseitigung beim Besteller, so hat der Besteller Hard- und Software
sowie sonstige Betriebszustände mit geeignetem Bedienungspersonal
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, soweit dies erforderlich ist, um
die Fehlerbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist durchzufüh-
ren. Der Besteller hat dem Lieferer die bei ihm vorhandenen zur Fehler-
beseitigung benötigten Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu
stellen. Der Lieferer kann vom Besteller Erstattung der im Rahmen
einer beim Besteller durchgeführten Fehlerbeseitigung entstandenen
Transport-, Reise- und Aufenthaltskosten verlangen.

(e) Ist ein vom Besteller angezeigter Fehler nicht reproduzierbar, auf eine
falsche Bedienung des Bestellers zurück zu führen oder aus einem
sonstigen Grund von der Gewährleistung ausgeschlossen, so kann der
Lieferer vom Besteller für die Prüfung eine angemessene Vergütung
sowie Erstattung der hierbei entstandenen Transport-, Reise- und Auf-
enthaltskosten verlangen.

(f) Für Software, die der Besteller oder ein Dritter über eine vom Lieferer
dafür vorgesehene Schnittstelle erweitert hat, leistet der Lieferer nur
bis zur Schnittstelle Gewähr.

(g) Der Lieferer übernimmt keine Gewähr dafür, dass sich die überlassene
Software mit der vom Besteller verwendeten Datenverarbeitungsum-
gebung verträgt, insbesondere mit den beim Besteller eingesetzten
Software- und Hardwareprodukten.

(h) Der Besteller hat alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu
ergreifen, um Schadensfolgen durch Fehler der Software zu verhindern
oder zu begrenzen, insbesondere dem Lieferer unverzüglich Fehler
anzuzeigen und für die Sicherung von Programmen und Daten zu sor-
gen. 

Ergänzungsklauseln:
Überlassung von Softwareprodukten für die industrielle Automation
(Antreiben, Messen, Schalten, Steuern)
zu Ziffer 1.4 AGB


